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CO2 Sicherheitshinweise 
Pflichten des Betreibers (Mieter bzw. Käufer des Gerätes) 

 

 

 

Beim Anschluss einer internen als auch der externen Gasversorgung (z. B. CO2-
Druckgasflasche) sind die sicherheitstechnischen Anforderungen der BG-Regel 
Errichtung und Betrieb von Getränkeschankanlagen einzuhalten. Wichtige 
Sicherheitsregeln sind in den berufsgenossenschaftlichen Regeln der BGN                    
(z.B. BGR/GUV-R 228 und in den ASI sowie in DIN 6650 und DIN 6653) enthalten. 
 
Die technischen Regeln über Gase, der Umgang mit Druckgasflaschen und die Arbeits- 
Sicherheits-Informationen der BGN  ASI 6. 80 müssen beachtet werden. Diese beinhalten 
u. a. folgende Punkte: 
 

 
 Die Installation / Lagerung von CO2-Patronen darf nur in Räumen erfolgen, in 

welchen die Möglichkeit der Lüftung besteht und eine entsprechende Raumgröße 
gegeben ist. Das Mindestraumvolumen ist wie folgt zu berechnen: 

 
Füllmenge der CO2-Flasche in kg   x   17   =   Mindest-Raumvolumen in m3 

 
(600g Patrone min. 10,2m³ Raumvolumen / 2kg Flasche min 34m³ Raumvolumen 
/ 6kg Flasche min. 102m³ Raumvolumen) 

 
 Sollte das Mindestraumvolumen unterschritten werden, müssen an allen 

Zugängen zu den Räumen, in denen eine Gefährdung existieren kann, 
Warnzeichen (wie folgt und deutlich sichtbar) angebracht werden: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Weitere Sicherheitsmaßnahmen, wie z.B. die Installation einer Gaswarn- oder 
Umluftanlage, können ebenfalls erforderlich werden. Bitte kontaktieren Sie hierzu 
Ihren Sicherheitsbeauftragten in Ihrem Unternehmen. 

 
 

 

 


